Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Ziirich KR-Nr. 13/2026

Sitzung vom 4. Februar 2026

111. Anfrage (Rentenlose Erginzungsleistungen)

Kantonsrat Philipp Miiller, Dietikon, und Kantonsratin Linda Came-
nisch, Wallisellen, haben am 12. Januar 2026 folgende Anfrage einge-
reicht:

Ergidnzungsleistungen zur AHV und IV dienen der Sicherung des
Existenzbedarfs von Rentenbeziehenden und sind als Ergdnzung zu
Renten konzipiert. Offenbar werden aber in erheblichem Umfang auch
sog. rentenlose Ergdnzungsleistungen ausgerichtet. Diese haben keinen
Bezug zu einer AHV- oder I'V-Rente und sind deshalb systemfremd.

Aus der Antwort des Bundesrates auf eine parlamentarische Anfrage
geht hervor, dass im Jahr 2024 schweizweit rund 2220 Personen Ergéin-
zungsleistungen ohne Rentenbezug erhielten!. Ein erheblicher Teil die-
ser Leistungen floss an Personen mit ausldndischer Staatsangehorigkeit.
Gleichzeitig hilt der Bundesrat fest, dass der Vollzug und allfillige aus-
landerrechtliche Konsequenzen ausschliesslich in der Kompetenz der
Kantone liegen und dass entsprechende Félle statistisch nicht erfasst
werden.

Vor diesem Hintergrund bitten wir den Regierungsrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Wie viele Personen bezogen im Kanton Ziirich seit 2020 (aufgeschliis-
seltnach Jahr) Ergidnzungsleistungen ohne gleichzeitigen Bezug einer
AHYV- oder I'V-Rente («rentenlose EL»), und wie hoch waren die da-
fiir ausgerichteten Gesamtkosten?

2. Wie verteilen sich diese Beziigerinnen und Beziiger im Kanton Zii-
rich nach Staatsangehorigkeit (Schweizer Staatsangehorige, EU/
EFTA-Angehorige, Drittstaatsangehorige), jeweils ausgewiesen nach
Anzahl und ausgerichtetem EL-Betrag?

3. In wie vielen Féllen von rentenlosen EL-Beziigern mit ausldndischer
Staatsangehorigkeit wurde im Kanton Ziirich seit 2020 eine auslidn-
derrechtliche Priifung durch die zustdndigen Migrationsbehorden
durchgefiihrt, und in wie vielen Féllen fiihrte dies zu aufenthalts-
rechtlichen Massnahmen (Verwarnung, Bewilligungswiderruf, Nicht-
verldngerung)?

! https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? A ffairld=20258138.
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4. Teilt der Regierungsrat die Einschédtzung, dass der Bezug rentenloser
Ergdnzungsleistungen im Vergleich zum Bezug von Sozialhilfe fak-
tisch weniger ausldnderrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, und
falls ja, wie begriindet er diese unterschiedliche Behandlung?

5. Inwiefern sieht der Regierungsrat in Bezug auf die Ausrichtung ren-
tenloser EL Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene?

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Anfrage Philipp Miiller, Dietikon, und Linda Camenisch, Wal-
lisellen, wird wie folgt beantwortet:

Zu Fragen 1 und 2:

Das Bundesgesetz iiber Ergdnzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) sieht vor, dass
Personen mit Wohnsitz und gewohnlichem Aufenthalt in der Schweiz
auch ohne AHV- oder IV-Rentenanspruch einen Anspruch auf Ergén-
zungsleistungen haben, wenn alle Voraussetzungen mit Ausnahme der
Mindestbeitragsdauer der AHV oder der IV erfiillt sind (Art.4 Abs. 1
Bst.b und d ELG). Fiir Auslénderinnen und Ausldnder bestehen Ka-
renzfristen (Art. 5§ ELG). Fiir die Ausrichtung der Ergdnzungsleistungen
sind im Kanton Ziirich die Gemeinden zustéindig (§ 2 Zusatzleistungs-
gesetz; LS 831.3).

Anzahl Personen im Kanton Ziirich, welche Ergénzungsleistungen
beziehen ohne gleichzeitigen Bezug einer AHV- oder IV-Rente:

Staatsangehirigkeit 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Schweiz 113 116 125 125 124 127
EU-/EFTA 40 51 47 48 50 57
Drittstaaten 161 161 172 165 149 156
Total 314 328 344 338 323 340

Quelle: nationales EL-Informationssystem (Art. 26b ELG), Stichtag: jeweils September

Die Ergénzungsleistungen werden individuell aufgrund der Einnah-
men, Ausgaben und des Vermogens der beziehenden Person im Einzel-
fall festgelegt. Die einzelnen Ergidnzungsleistungsbetrige konnen sta-
tistisch nicht mit verhéltnisméssigem Aufwand aus dem nationalen
EL-Informationssystem ausgewertet werden. Es kann aber gestiitzt auf
die Angaben des Bundesrates (Fragestunde 25.8138) davon ausgegangen
werden, dass die jahrlichen Gesamtkosten fiir Schweizer Staatsange-
horige rund 3,4 Mio. Franken, fiir EU/EFTA-Staatsangehorige rund
1,3 Mio. Franken und fiir Drittstaatsangehorige rund 4,9 Mio. Franken
betragen.
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Zu Fragen 3 und 4:

Das Bundesgesetz iiber die Ausldnderinnen und Auslédnder und tiber
die Integration (AIG; SR 142.20) unterscheidet nicht zwischen renten-
basierten und rentenunabhédngigen Ergidnzungsleistungen. Gemass
Art. 62 Abs. 1 Bst.e und Art. 63 Abs. 1 Bst.c AIG konnen Bewilligun-
gen bei Sozialhilfebezug unter bestimmten Voraussetzungen entzogen
werden, wohingegen der Ergdnzungsleistungsbezug kein gesetzlicher
Widerrufsgrund darstellt. Diesbeziiglich besteht eine bundesgesetzlich
vorgesehene Ungleichbehandlung im Ausldnderrecht zwischen dem
Bezug von Ergénzungsleistungen und dem Bezug von Sozialhilfe.

Auch der Bezug von Ergénzungsleistungen kann aber auslédnderrecht-
liche Folgen nach sich ziehen. Es besteht deshalb ein besonderes Melde-
verfahren, wonach die fiir die Festsetzung und Auszahlung zustédndigen
Stellen den kantonalen Migrationsbehdrden unaufgefordert den Bezug
von Ergidnzungsleistungen melden miissen (Art. 82d Verordnung iiber
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstatigkeit; SR 142.201). Da es sich
beim Bezug von Ergédnzungsleistungen aber wie erwiahnt nicht um einen
eigenstdndigen Widerrufsgrund handelt, fithrt ein solcher nicht direkt
zu ausldanderrechtlichen Massnahmen, sondern wird im Rahmen der
Verhiltnismaéssigkeit beachtet. Steht eine Bewilligung unter der Be-
dingung der geniigenden finanziellen Mittel — wie beispielsweise bei
Personen aus EU/EFTA-Staaten, die in der Schweiz zur erwerbslosen
Wohnsitznahme zugelassen sind — so fithrt der Bezug von Ergénzungs-
leistungen dazu, dass aufenthaltsbeendende Massnahmen eingeleitet
werden. Beim Familiennachzug hélt das AIG in Art. 43 ff. fest, dass die
nachziehenden Personen keine Ergédnzungsleistungen beziehen diirfen,
wenn sie ausldndische Ehegatten oder Kinder in die Schweiz nachziehen
mochten.

In wie vielen Fillen der Bezug von Ergidnzungsleistungen in den letz-
ten Jahren zu auslédnderrechtlichen Massnahmen oder zur Ablehnung
von Familiennachziigen gefiihrt hat, wird statistisch nicht erhoben.

Zu Frage 5:

Die Ausrichtung von Ergidnzungsleistungen ohne Bezug einer AHV-
oder I'V-Rente ist bundesrechtlich im ELG festgelegt, es besteht dies-
beziiglich kein Spielraum auf kantonaler Ebene. Auch auslédnderrecht-
lich besteht kein Handlungsbedarf, da die bundesrechtlichen Vorgaben
bereits umgesetzt werden.
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II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Sicherheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:
Kathrin Arioli



	111. Anfrage (Rentenlose Ergänzungsleistungen)
	Auf Antrag der Sicherheitsdirektion 
	beschliesst der Regierungsrat:


